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Kommunalwahl 2025 – öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses des Rates des Kreises Düren über die Gültig-
keit der Kommunalwahl am 14.09.2025 sowie der Stichwahl des Landrates am 28.09.2025 
 
 
Der Kreistag des Kreises Düren hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 nach entsprechender Vorprüfung des Wahlprü-
fungsausschusses, welcher am 18.03.2026 tagte, gemäß § 40 Abs. 1 in Verbindung mit § 46b des Kommunalwahlge-
setzes NRW (KWahlG) über die Einsprüche sowie über die Gültigkeit der Kommunalwahl am 14.09.2025 sowie der 
Stichwahl des Landrates am 28.09.2025 in Düren entschieden.  
 
Gemäß § 65 der Kommunalwahlordnung NRW (KWahlO) gebe ich den nachfolgenden Beschluss des Kreistages be-
kannt:  
 

1. Es wird festgestellt, dass keiner der in § 40 Abs. 1 unter Buchstabe a) bis c) KWahlG NRW genannten Fälle 
vorliegt.  
 

2. Die Wahl des Landrates, sowie des Kreistages des Kreises Düren wird für gültig erklärt. 
  

3. Der vorliegende Einspruch wird als unbegründet zurückgewiesen. 
 
 
Gemäß § 41 Abs. 1 KWahlG kann gegen diesen Beschluss des Kreistages nach § 40 Abs. 1 KWahlG binnen eines Mo-
nats nach dieser Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist gegen den Kreis Düren, vertreten durch den 
Landrat des Kreis Düren, zu richten und schriftlich beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, Justiz-
zentrum, 52070 Aachen einzureichen oder dort beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zur Niederschrift zu erklä-
ren.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht 
werden.  
 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach nähe-
rer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Ein Vorverfahren nach dem 8. Abschnitt der Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht statt.  
 
 
 
Düren, den 09.04.2026        I.V. Dr. Martin Stiller  
                 (Kreisdirektor) 
         

DER LANDRAT 


